
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für Fahrten des Kirchlichen Jugendbüros Passau 

 

1. Abschluss des Reisevertrages 

  

 Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Kirchlichen Jugendbüro Passau den 

Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. 

 Die Anmeldung wird schriftlich, persönlich oder fernmündlich vorgenommen. 

Sie erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung aufgeführten 

Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine ei-

genen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte 

Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen 

hat. 

 Der Vertrag kommt mit der Annahme durch das KJB Passau zustande. Die 

Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Ver-

tragsabschluss wird das Jugendbüro Passau dem Kunden die Reisebestäti-

gung aushändigen. 

 Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt 

ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer von 

zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neu-

en Angebots zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem 

Reiseveranstalter die Annahme erklärt. 

 Mit der Bezahlung des Teilnehmerbeitrages ist die Anmeldung verbindlich. 

  

2. Leistungen 

  

Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbe-

schreibungen der Ausschreibung und aus den hierauf Bezug nehmenden Angaben in 

der Reisebestätigung. Die in der Ausschreibung enthaltenen Angaben sind für den 

Reiseveranstalter bindend. Der Reiseveranstalter behält sich jedoch ausdrücklich 

vor, vor Vertragsschluss eine Änderung der Angaben zu erklären, über die der Rei-

sende vor Buchung selbstverständlich informiert wird. 



  

3. Leistungsänderungen 

  

 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem verein-

barten Inhalt des Reisevertrages (z.B. Flugzeitenänderungen, Änderungen 

des Programmablaufs), die nach Vertragsabschluss notwendig werden und 

die von dem Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 

wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht 

erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeint-

rächtigen. 

 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänder-

ten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

 Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen 

oder -abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Bei nicht unerhebli-

chen Änderungen wird er dem Kunden einen kostenlosen Rücktritt anbieten. 

 

4. Leitungs- und Fürsorgepflicht 

  

Der Leitung der Maßnahme obliegt die Leitungs- und Fürsorgepflicht. Bei Maßnah-

men des Kirchlichen Jugendbüros Passau wird Teilnehmern ab dem elften Lebens-

jahr erlaubt, sich in Kleingruppen für festgelegte Zeiträume, in begrenzten Gebieten, 

ohne Aufsicht zu bewegen. Zeitraum, Gebiet und Größe der Kleingruppen werden 

altersgemäß abgestimmt. 

  

5. Krankheiten, Allergien, Medikation von Teilnehmern 

  

Es liegt in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Teilneh-

mer, die Leitung der Maßnahme von gesundheitlichen Einschränkungen wie Krank-

heiten, Allergien, Medikation vor Beginn der Maßnahme zu informieren. 

  

6. Ausschluss eines Teilnehmers 

  

 Das Kirchliche Jugendbüro Passau schließt den Konsum, den Gebrauch, Be-

sitz und Kauf von Drogen, etc. während einer Maßnahme aus. Eine Zuwider-



handlung hat den sofortigen Ausschluss des Teilnehmers von der Maßnahme 

und dessen Heimreise auf eigene Kosten zur Konsequenz. 

 Ebenso haben Verstöße gegen grundsätzliche Anweisungen des Betreuer-

teams, welche die Sicherheit der Teilnehmer betreffen, die sofortige Heimreise 

des Teilnehmers auf eigene Kosten zur Folge. 

  

7. Verwendung von Fotoaufnahmen 

  

Das Kirchliche Jugendbüro Passau behält sich vor, Fotos, die während der Maß-

nahmen von einzelnen Teilnehmern oder Gruppen gemacht werden, in Publikationen 

des Kirchlichen Jugendbüros Passau in Print und Web zu verwenden. Sollte dies 

nicht gewünscht werden, muss eine schriftliche Erklärung an das Kirchliche Jugend-

büro Passau erfolgen. 

  

8. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen 

  

 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maß-

geblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Dem 

Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

 Tritt der Teilnehmer vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, 

so kann der Reiseveranstalter Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen 

und für seine Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes 

sind gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderwei-

tige Verwendungen der Reiseleistungen zu berücksichtigen: 

 

- bis zum 45. Tag vor Reisebeginn 20%, 

- bis zum 35. Tag vor Reisebeginn 50%, 

- ab dem 34. Tag vor Reisebeginn 80%, 

- bei Nichterscheinen 90%.  

 

Bei der Pauschalierung sind die gewöhnlichen ersparten Aufwendungen und die 

mögliche anderweitige Verwendung der Reiseleistung berücksichtigt. Der Reiseteil-

nehmer ist berechtigt, den Nachweis zu führen, dass im Zusammenhang mit dem 



Rücktritt keine oder geringere Kosten entstanden sind.  

 

Der Veranstalter behält sich vor, in Abweichung von den vorstehenden Pauschalen 

eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern. In diesem Fall ist der Veranstalter 

verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung eventuell ersparter 

Aufwendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen 

konkret zu beziffern und zu belegen. 

 

 Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. 

 Der Reisende kann seine Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag nicht an 

Dritte abtreten               

  

9. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 

  

Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisever-

trag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 

 

 Ohne Einhaltung einer Frist 

Der Reiseveranstalter erwartet, dass der Reisende die Sitten, Gebräuche und 

Gesetze des Gastlandes respektiert. Sollte der Reisende gegen sie verstoßen 

oder sich vertragswidrig verhalten, gibt der Reisende dem Veranstalter die Mög-

lichkeit, ihn nach mündlicher Abmahnung im Wiederholungsfall, ohne anteiliger 

Erstattung des Reisepreises, von der weiteren Reise auszuschließen. Bei groben 

Verstößen (z.B. Straftaten, wie vorsätzliche Körperverletzung, Diebstahl,  Dro-

genkonsum, mutwilliger Sachbeschädigung, usw.) kann auch ein sofortiger Aus-

schluss von der Reise in Betracht kommen. Entstehende Kosten gehen zu Lasten 

des Reisenden. Das  gleiche gilt  auch, wenn der Reisende das Miteinander in 

der Gruppe unzumutbar beeinträchtigt.  Wenn der  Vertragspartner trotz Mahnung 

und Fristsetzung seiner Zahlungsverpflichtung nicht  nachkommt oder die verein-

barten Vertragsbedingungen nicht einhält. 

 

 Bis 30 Tage vor Reiseantritt 

Bei Nichterreichen der ausgeschriebenen Mindestteilnehmerzahl, wenn in der 

Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl 

hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden 



unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichterfüllung der Reise hier-

von in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzulei-

ten.   Der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Weiter-

gehende Ansprüche seitens des Kunden sind ausgeschlossen. 

  

10. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände 

  

Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluß nicht vorhersehbarer höherer Gewalt 

(Krieg, Streik, Unruhen, behördlichen Anordnungen, Naturkatastrophen etc.) erheb-

lich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so kann sowohl der Reiseveranstalter 

als auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag durch den Reisever-

anstalter gekündigt, so kann dieser für die bereits erbrachten oder zur Beendigung 

der 

Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung ver-

langen. Weiterhin ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen 

zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Rei-

senden zurückbefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Par-

teien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur 

Last. 

  

11. Haftung des Reiseveranstalters 

  

Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen 

Kaufmanns für: 

 die gewissenhafte Reisevorbereitung, 

 die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger, 

 die Richtigkeit der Beschreibung aller in der Ausschreibung angegebenen 

Reiseleistungen, 

 die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistung. 

 

Die vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den drei-

fachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahr-

lässig herbeigeführt wird. Das Gleiche gilt, soweit der Veranstalter für den Schaden 



allein wegen Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  

 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.  

 

12. Mitwirkungspflicht 

  

 Der Reisende ist verpflichtet bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rah-

men der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu 

vermeiden oder gering zu halten. 

 Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüg-

lich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für 

Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Unterlässt es der Reisende schuld-

haft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 

  

13. Ausschluss von Ansprüche und Verjährung 

  

 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Rei-

sende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der 

Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der 

Frist kann der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschul-

den an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 

 Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651 c bis 651 f BGB verjähren in ei-

nem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Ver-

trag nach enden sollte. Schweben zwischen dem Reisenden und dem Reise-

veranstalter über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Um-

stände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder der Reisever-

anstalter die Fortsetzung der Verhandlung verweigert. Die Verjährung tritt frü-

hestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 

  

 Der Reiseveranstalter unterrichtet deutsche Staatsangehörige über Bestim-

mungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle 

Änderungen vor Reiseantritt. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zu-

ständige Konsulat Auskunft. 



 Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zu-

gang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der 

Reisende den Reiseveranstalter mit der Besorgung beauftragt hat, es sei 

denn, dass der Reiseveranstalter die Verzögerung zu vertreten hat. 

 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wich-

tigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zah-

lung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften er-

wachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine 

schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des Reiseveranstalters bedingt 

sind. 

  

16. Gepäckbeförderung 

  

Gepäck wird in normalem Umfang befördert. Dies bedeutet pro Person maximal ei-

nen Koffer und ein Handgepäckstück, bei Wintersportreisen zuzüglich einem Paar 

Ski oder Snowboard. Abweichungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ver-

anstalters. Gepäck und sonstige mitgenommene Sachen sind vom Reiseteilnehmer 

beim Umsteigen zu beaufsichtigen. 

  

17. Versicherungen 

  

 Das Kirchliche Jugendbüro Passau gewährleistet folgenden Versicherungs-

schutz für die Teilnehmer: Haftpflichtversicherung, wobei es sich hier um ei-

nen subsidiären Versicherungsschutz handelt (Versicherung tritt in Leistungs-

pflicht, wenn keine andere Versicherung greift). 

 Sie haben die Möglichkeit, zusätzliche Reiseversicherungen über uns abzu-

schließen wie beispielsweise eine Reiserücktrittskostenversicherung und das 

Reiseschutzpaket. Unser Vertragspartner ist das Jugendhaus Düsseldorf. 

  

18. Insolvenzschutz 

  

Zur Sicherung der Erbringung der Reiseleistungen wird vom Veranstalter keine eige-

ne Versicherung abgeschlossen, weil der Veranstalter Teil einer juristischen Person 



öffentlichen Rechts ist und damit ein Insolvenzverfahren nicht zulässig ist (s. BGB 3 

651 (6)) 3. Die Reiseleistungen müssen vom Veranstalter erbracht werden. 

  

19. Gerichtsstand 

  

 Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. 

 Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des 

Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleu-

te oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz 

oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 

ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters maßgebend. 

  

20. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

  

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Un-

wirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge. 


